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Prüfungsausschuss GV: 01.12.2021 
GR HR Mag. Anton Plessl AS: 02.12.2021 
 GR: 15.12.2021 
  
 
 
TOP 28 
 
Betrifft Bericht des Prüfungsausschusses vom 2. Dezember 2021 
 
 
Sachverhalt
 
Gemäß § 82 Abs 3 NÖ Gemeindeordnung 1973 i.d.g.F. wird das Protokoll der 
Prüfungsausschuss-Sitzung vom 2. Dezember 2021 dem Gemeinderat ohne unnötigen 
Aufschub zur Kenntnis gebracht. 
 
Der Prüfungsausschuss befasste sich mit dem Rechts- und Beratungsaufwand im 3. Quartal 
2021. 
 
Die nächste Sitzung des Prüfungsausschusses findet am 2. Dezember 2021 (Beginn: 18:15 
Uhr) statt. Im Anschluss an diese Sitzung ist geplant, eine Sitzung des schuldrechtlichen 
Beirats abzuhalten. 
 
Das Protokoll liegt diesem Antrag als wesentlicher Bestandteil bei. 
 
 
GR HR Mag. Anton Plessl stellt folgenden  


 
Antrag 


 
 


Der Gemeinderat nimmt
 


 
vom Protokoll der Prüfungsausschuss-Sitzung vom 2. Dezember 2021 lt. Beilage Kenntnis. 
 
Klimarelevanz: neutral 





		TOP 28

		Betrifft Bericht des Prüfungsausschusses vom 2. Dezember 2021

		Sachverhalt

		Antrag
























9.12.2021


Vereinzelt meldeten Ausschussmitglieder, dass der Einstieg in das Zoom-Meeting mit dem 
ausgesendeten Link nicht funktioniert hat. Dazu weise ich aus eigener Erfahrung hin, dass die 
Teilnahme an Zoom-Sitzungen mittels App besser und stabiler funktioniert, als über die 
Web-Anwendung. 
 
Die Tabelle mit den Daten des Rechts- und Beratungsaufwandes 3. Quartal 2021 enthielt 
zweimal die Position "iSd §33 NÖBO Evidenzhaltung Prüfberichte" mit 1.843,20 EUR. Nach 
der Sitzung konnte festgestellt werden, dass dies aus einem Irrtum heraus geschehen ist. Die 
korrigierte Tabelle ist diesem Protokoll angeschlossen. 









				2021-12-09T16:42:05+0100

		Gerhard Rauchenwald
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Schuldrechtlicher Beirat GV: 01.12.2021 
GR HR Mag. Anton Plessl AS: 02.12.2021 
 GR: 15.12.2021 
  
 
 
TOP 29 
 
Betrifft Bericht des schuldrechtlichen Beirats vom 02.12.2021 
 
 
Sachverhalt
 
ISd § 82 Abs 3 NÖ Gemeindeordnung 1973 i.d.g.F. wird das Protokoll der Sitzung des 
schuldrechtlichen Beirats der Perchtoldsdorfer Immobilien GmbH (PIG) vom 2. Dezember 
2021 dem Gemeinderat in seiner Funktion als Generalversammlung der PIG ohne unnötigen 
Aufschub zur Kenntnis gebracht. 
 
Der schuldrechtliche Beirat der PIG hat die Sitzung vom 28. Jänner 2021 unterbrochen und 
am 2. Dezember 2021 wiederaufgenommen. Dabei konnte die Behandlung von Punkt 1 der 
damaligen Tagesordnung vom 28. Jänner 2021 abgeschlossen werden. 
 
Das Protokoll liegt diesem Antrag als wesentlicher Bestandteil bei. 
 
 
GR HR Mag. Anton Plessl stellt folgenden  


 
Antrag 


 
 


Der Gemeinderat in seiner Funktion als Generalversammlung der Perchtoldsdorfer 
Immobilien GmbH 
 


 
nimmt vom Protokoll der Sitzung des schuldrechtlichen Beirats der PIG vom 2. Dezember 2021 
lt. Beilage Kenntnis. 
 
Klimarelevanz: neutral 





		TOP 29

		Betrifft Bericht des schuldrechtlichen Beirats vom 02.12.2021

		Sachverhalt

		Antrag
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Kulturabteilung  AS: 26.11.2021 
gf GRin Johanna Mayerhofer GV: 01.12.2021 
 GR: 15.12.2021 
  
 
 
TOP 21 
 
Betrifft Sommerspiele 2022 (Bericht zur Stückwahl) 
 
 
Sachverhalt
 
„Molière oder Die Verschwörung der Scheinheiligen“ des ukrainischen Schriftstellers Michail 
Bulgakow (1891–1940) ist ein Stück, das mit sinnlicher, barocker Ausstattung und festlicher 
Musik den Dichter Molière und das Theater an sich feiert. 
 
In dieser Inszenierung lädt Michael Sturminger das Publikum in Perchtoldsdorf auf eine 
Zeitreise in das schillernde Paris des Sonnenkönigs und des genialen Komödianten Molière, 
die Spannung, Unterhaltung und Tiefgang garantiert.  
 
Auf der Bühne wird ein dem Perchtoldsdorfer Publikum vertrautes Ensemble zu sehen sein, 
dem Michou Friesz, Veronika Glatzner, Hanna Rang, Andreas Patton, Birgit Stöger u.a. 
angehören, Pogo Kreiner übernimmt wie in den vergangenen Jahren die musikalische Leitung. 
 
Die Premiere wird am 30.6.2022 gezeigt werden, der Spielplan ist bis 30.7.2022 angesetzt.  
 
Die Abrechnung der diesjährigen Produktion 2021 „Der zerbrochne Krug“ zeigt per 6. 
Dezember 2021 aus Sicht des Finanzierungshaushalts 472.631,22 EUR Gesamtausgaben 
und 448.219,71 EUR Gesamteinnahmen. Daraus ergibt sich ein Nettofinanzierungssaldo von 
– 24.411,51 EUR (= Eigenanteil der Gemeinde), der um rd. 59 % unter dem ursprünglich im 
1. Nachtragsvoranschlag 2021 genehmigten Ausmaß von – 60.000 EUR liegt. Dieses 
Ergebnis ist einerseits auf wesentlich höhere Karteneinnahmen und Sponsorbeiträge, aber 
auch auf Einsparungen im Bereich Werbung und Marketing zurückzuführen. 
 
 
gf GRin Johanna Mayerhofer stellt folgenden  


 
Antrag 


 
 


Der Gemeinderat nimmt
  


 
von dem im Sachverhalt angeführten Bericht Kenntnis. 
 
Klimarelevanz: keine 





		TOP 21

		Betrifft Sommerspiele 2022 (Bericht zur Stückwahl)

		Sachverhalt

		Antrag
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Musikschule AS: 26.11.2021 
gf GRin Johanna Mayerhofer GV: 01.12.2021 
 GR: 15.12.2021 
  
 
 
TOP 22 
 
Betrifft Cembalo Leihgebühren 
 
 
Sachverhalt
 
Mit Beschluss des Gemeinderats der Marktgemeinde Perchtoldsdorf vom 26. Juni 2018, 
TOP 12, wurde ein Regelwerk für die Instrumentenleihe des gemeindeeigenen Orgelpositivs 
an Dritte beschlossen, das mit 1. Juli 2018 in Kraft getreten ist. 
 
Da an die Franz Schmidt-Musikschule in der Vergangenheit auch immer wieder Anfragen be-
treffend Leihe des Cembalos, das sich seit 1994 im Gemeindeeigentum befindet, gestellt 
worden sind, soll die eingangs erwähnte Leihordnung auf das Cembalo ausgedehnt werden. 
Ziel ist, sowohl für die Verwaltung als auch für an einer Instrumentenleihe interessierte Dritte, 
nachvollziehbare und einheitliche Regeln zu schaffen. 
 
Die Eckpunkte des Gemeinderatsbeschlusses vom 26. Juni 2018, TOP 12 lauten wie folgt 
und sollen mit Wirksamkeit ab 1. Jänner 2022 auch für die Leihe des Cembalos in Kraft 
treten: 
 
1. Die pauschalierte Leihgebühr für das Cembalo beträgt unter der Woche (Montag bis Frei-
tag) für maximal zwei Tage € 200,- und für ein Wochenende (Abholung Freitag oder Sams-
tag, Rückstellung Montagfrüh) € 250,-; für jeden weiteren Tag wird eine Leihgebühr von 
€ 80,- berechnet. 
 
2. Diese Leihgebühren – abzüglich eines Kulturrabatts von 25 % – gelten auch für 
Perchtoldsdorfer Chöre, 
a) bei einer Leihe für eine Konzertveranstaltung außerhalb Perchtoldsdorfs und 
b) bei einer Leihe für eine nichtöffentliche (Mess-)Feier u.Ä. im Ort. 
 
3. Die Leihe des Cembalos für den Einsatz im örtlichen Kulturgeschehen (Konzertveranstal-
tungen udgl.) bzw. für die Mitgestaltung von (Mess-)Feiern in Perchtoldsdorf, mit der Maß-
gabe der allgemeinen und unentgeltlichen Zugänglichkeit, bleibt – wie bereits für das Orgel-
positiv – weiterhin kostenfrei. 
 
4. Die Umsätze von Musikschulen sind gemäß § 6 Abs 1 Z 11 UStG 1994 unecht von der 
Steuer befreit. Auf die genannten Leihgebühren wird daher keine Umsatzsteuer verrechnet. 
 
5. Alle Transporte (Anlieferung und Abholung) sind – unabhängig ob die Leihe entgeltlich o-
der unentgeltlich erfolgt – von einem konzessionierten Fachunternehmen auf Kosten des 
Leihnehmers durchzuführen. 
 
6. Der Leihnehmer haftet für jeden Schaden, den das Instrument erleiden sollte, von wem 
auch immer verursacht. Der Leihnehmer hat sich in schriftlicher Form (Leihvertrag) zu ver-
pflichten, bei Beschädigung die vollen Wiederinstandsetzungskosten, bei Verlust oder Unter-
gang den vollen Betrag für die Anschaffung eines gleichaltrigen Ersatzinstrumentes nach 
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den zu diesem Zeitpunkt geltenden Tagespreisen zu ersetzen. Weiters ist dem Leihnehmer 
jede Form der Weitergabe des Instruments zu untersagen. 
 
 
gf GRin Johanna Mayerhofer stellt folgenden  


 
Antrag 


 
 


Der Gemeinderat beschließt
  


 
folgende pauschalierte Leihgebühren für das gemeindeeigene Cembalo: 
– Leihe für maximal zwei Tage unter der Woche (Montag bis Freitag): € 200,-; 
– Leihe für ein Wochenende (Abholung Freitag oder Samstag, Rückstellung Montagfrüh): 
€ 250,-; 
– Für jeden weiteren Tag wird eine Leihgebühr von € 80,- verrechnet; 
– Perchtoldsdorfer Chören wird auf die genannten Leihgebühren ein „Kulturrabatt“ von 25 % 
gewährt, sofern das Cembalo für eine Konzertveranstaltung außerhalb Perchtoldsdorfs oder 
für eine nichtöffentliche (Mess-)Feier u.Ä. innerhalb Perchtoldsdorfs überlassen wird. 
 
Die Umsätze von Musikschulen sind gemäß § 6 Abs 1 Z 11 UStG 1994 unecht von der Steuer 
befreit. Auf die genannten Leihgebühren wird daher keine Umsatzsteuer verrechnet. 
 
Die Leihe des Cembalos für den Einsatz im örtlichen Kulturgeschehen (Konzertveranstaltun-
gen udgl.) bzw. für die Mitgestaltung von (Mess-)Feiern in Perchtoldsdorf, mit der Maßgabe 
der allgemeinen und unentgeltlichen Zugänglichkeit, bleibt – wie bereits für das Orgelpositiv – 
weiterhin kostenfrei. 
 
Klimarelevanz: keine 
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		Betrifft Cembalo Leihgebühren

		Sachverhalt

		Antrag
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Kindergärten AS: 24.11.2021 
gf GRin Daniela Rambossek GV: 01.12.2021 
 GR: 15.12.2021 
  
 
 
TOP 23 
 
Betrifft Entgelt Verköstigung Kindergärten 
 
 
Sachverhalt
 
Die Marktgemeinde Perchtoldsdorf ist Erhalterin von insgesamt sechs NÖ Landeskindergär-
ten im Gemeindegebiet. Gemäß § 25 Abs 2 NÖ Kindergartengesetz 2006, LGBl. 5060 
i.d.g.F. hat die Marktgemeinde Perchtoldsdorf u.a. für die Verabreichung von Mahlzeiten ei-
nen höchstens kostendeckenden Beitrag von den Eltern bzw. Erziehungsberechtigten einzu-
heben. Kostendeckung kann angenommen werden, wenn sich die Bezugskosten der Mahl-
zeiten mit den korrespondierenden Kostenbeiträgen in Einklang befinden. 
 
Die nachstehende Übersicht zeigt die gegenwärtigen Bezugskosten (BK) und Kostenbeiträge 
(KB) je Mahlzeit sowie den jeweiligen Lieferanten für die Verköstigung je Kindergarten. Die 
Preise verstehen sich inkl. gesetzlicher USt. 
 
Kindergarten Lieferant BK KB 
S.-Kneipp-Gasse 2-18 Die Menü-Manufaktur GmbH 3,78/4,32 3,50 
Hochstraße 8 (Zellpark) Alexander Lang GmbH 4,00 4,00 
Hochstraße 28 Alexander Lang GmbH 4,00 4,00 
Aspettenstraße 27 Die Menü-Manufaktur GmbH 3,78 3,50 
Leonhardiberggasse 10-12 Alexander Lang GmbH 4,00 4,00 
Theresienau Nö Landesgesundheitsagentur 3,61 3,60 
 
Zuletzt wurden die Kostenbeiträge in den Kindergärten S.-Kneipp-Gasse 2-18 und Aspetten-
straße 27 mit Wirksamkeit ab 1. September 2015 von 3,20 EUR auf 3,50 EUR und in den 
Kindergärten Hochstraße 8 (Zellpark), Hochstraße 28 und Leonhardiberggasse 10-12 mit 
Wirksamkeit ab 1. März 2019 von 3,70 EUR auf 4,00 EUR angepasst. 
 
Die Menü-Manufaktur GmbH beliefert die Kindergärten S.-Kneipp-Gasse 2-18 und Aspetten-
straße 27. Angeboten werden sowohl konventionelle Menüs (Bezugskosten 3,78 EUR/Mahl-
zeit), welche sich nach den ernährungsphysiologischen Erkenntnissen und Empfehlungen 
der Österreichischen Gesellschaft für Ernährung für Kinder und Jugendliche orientieren, als 
auch – zumindest zwei Mal wöchentliche – Bio-Menüs, zertifiziert nach der Austria Bio Ga-
rantie, (4,32 EUR/Mahlzeit). In der Praxis machte bislang der Kindergarten S.-Kneipp-Gasse 
2-18 mitunter von der Möglichkeit, Bio-Menüs zu bestellen, Gebrauch. Der Bio-Menü-Anteil 
je Monat bewegte bzw. bewegt sich bei etwa einem Drittel aller Mahlzeiten in diesem Kinder-
garten. Der Kostenbeitrag liegt seit 1. September 2015 – siehe obige Tabelle – sowohl für 
konventionelle als auch für Bio-Menüs bei einheitlich 3,50 EUR/Mahlzeit. Eine individuelle 
Weiterverrechnung je Kind unterbleibt, zumal diese organisatorisch mit einem unverhältnis-
mäßig hohen Verwaltungsaufwand verbunden wäre und damit den Grundsätzen der Verwal-
tungsökonomie zuwiderlaufen würde. 
 
Im Rahmen der letzten Kindergartenleiterinnen-Besprechungen im Oktober bzw. November 
2021 wurde zwischen dem Kindergarten Aspettenstraße 27 und der Referentin vorbehaltlich 
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der Zustimmung des Gemeinderats vereinbart, dass ab Jahresbeginn 2022 analog zum Kin-
dergarten S.-Kneipp-Gasse 2-18, alternativ ebenso Bio-Menüs bestellt werden können. Da-
mit soll nicht zuletzt auch dem im Vorfeld geäußerten Anliegen von Eltern bzw. Erziehungs-
berechtigten entsprochen werden. Auf Ebene der Verwaltung wird im Beschlussfall mit ei-
nem ähnlichen Verhältnis zwischen konventionellen und Bio-Menüs gerechnet, so wie dies 
bislang im Kindergarten S.-Kneipp-Gasse 2-18 zu beobachten war. 
 
Wie aus der obigen Übersicht hervorgeht, besteht bei den Bezugskosten der Menü-Manufak-
tur GmbH im Verhältnis zum Kostenbeitrag Anpassungsbedarf. Um der erwähnten Proble-
matik der individuellen Weiterverrechnung der Verpflegungskosten für beide Menüarten zu 
begegnen, soll ab 1. Jänner 2022 in den Kindergärten S.-Kneipp-Gasse 2-18 und Aspetten-
straße 27 ein Mischpreis von 4,00 EUR inkl. gesetzlicher USt. je Mahlzeit zur Verrechnung 
gelangen. 
 
Festgehalten wird, dass die Kostenbeiträge je Mahlzeit in den übrigen Kindergärten bis auf 
weiteres unverändert aufrecht bleiben können. 
 
Die zur Beschlussfassung vorliegende Anpassung der Kostenbeiträge soll dazu beitragen, 
dass die in § 25 Abs 2 NÖ Kindergartengesetz 2006 normierte Forderung nach Kostende-
ckung entsprochen wird. 
 
 
gf GRin Daniela Rambossek stellt folgenden  


 
Antrag 


 
 


Der Gemeinderat beschließt
 


 
das monatliche Entgelt für die Verköstigung in den Kindergärten S.-Kneipp-Gasse 2-18 und 
Aspettenstraße 27 von gegenwärtig 3,50 EUR um 0,50 EUR auf 4,00 EUR, jeweils inkl. ge-
setzlicher USt., mit Wirksamkeit 1. Jänner 2022 anzuheben. Damit verbunden besteht ab die-
sem Zeitpunkt die Möglichkeit, dass seitens der Kindergartenleiterinnen auch Bio-Menüs, zer-
tifiziert nach der Austria Bio Garantie, beim Lieferant Die Menü-Manufaktur GmbH bestellt 
werden können. 
 
Die Entgelte für die Verköstigung in den übrigen Kindergärten bleiben bis auf weiteres unver-
ändert aufrecht. 
 
Klimarelevanz: neutral 
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		Betrifft Entgelt Verköstigung Kindergärten

		Sachverhalt

		Antrag
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Soziales AS: 24.11.2021 
gf GRin Daniela Rambossek GV: 01.12.2021 
 GR: 15.12.2021 
  
 
 
TOP 24 
 
Betrifft Anpassung des gewichteten Monatsbruttoeinkommens/Kopf bei 


diversen Förderungen der Marktgemeinde Perchtoldsdorf 
 
 
Sachverhalt
 
Die Marktgemeinde Perchtoldsdorf gewährt bei sozialer Bedürftigkeit einer Familie bzw. 
einem Haushalt folgende Förderungen, bei denen sich die Förderwürdigkeit durchgängig am 
gewichteten Monatsbruttoeinkommen/Kopf, angelehnt an den Richtsatz für alleinstehende 
Personen gemäß § 293 Abs 1 lit a sublit aa Allgemeines Sozialversicherungsgesetz, BGBl. 
Nr. 189/1955 i.d.g.F., orientiert: 
 


− Förderung der Nachmittagsbetreuung in NÖ Landeskindergärten der 
Marktgemeinde Perchtoldsdorf, zuletzt geändert durch Verfügung des 
Bürgermeisters a.D. Martin Schuster vom 31. März 2020 gemäß § 38 Abs 3 und 4 
NÖ Gemeindeordnung 1973 und berichtet im Gemeinderat am 29. April 2020 unter 
TOP 2; 


− Schulgeldermäßigungen der Franz-Schmidt-Musikschule, zuletzt geändert durch 
Verfügung des Bürgermeisters a.D. Martin Schuster vom 31. März 2020 gemäß § 38 
Abs 3 und 4 NÖ Gemeindeordnung 1973 und berichtet im Gemeinderat am 29. April 
2020 unter TOP 2; 


− Schulstarthilfe der Marktgemeinde Perchtoldsdorf, beschlossen im Gemeinderat 
am 22. September 2021 unter TOP 20; 


− Mietzinsförderung bei Wohnungen der Perchtoldsdorfer Immobilien GmbH, 
beschlossen im Gemeinderat am 23. September 2020 unter TOP 23. 


 
Soziale Bedürftigkeit bzw. Förderwürdigkeit wird angenommen, wenn das gewichtete 
Monatsbruttoeinkommen/Kopf einer Familie bzw. eines Haushalts unterschritten wird. 
 
Um die jährliche Einkommensentwicklung bei den Antragstellerinnen und Antragstellern für 
diese Förderungen hinreichend berücksichtigen zu können ist es erforderlich, das gewichtete 
Monatsbruttoeinkommen/Kopf als gewählte Maßzahl der Förderungswürdigkeit zu 
gegebener Zeit anzupassen. 
 
Der eingangs erwähnte Richtsatz für alleinstehende Personen gemäß § 293 Abs 1 lit a sublit 
aa Allgemeines Sozialversicherungsgesetz, BGBl. Nr. 189/1955 i.d.g.F. beträgt 2021  
1.000,48 EUR. Lt. Bericht des Nationalratsausschusses für Arbeit und Soziales vom 21. 
Oktober 2021 werden die Ausgleichszulagen im Jahr 2022 um 3% angehoben. Damit wird 
der Richtsatz für alleinstehende Personen im Jahr 2022 bei rd. 1.030,00 EUR liegen. 
 
Angelehnt an diese Wertanpassung wäre ab 1. Jänner 2022 das gewichtete 
Monatsbruttoeinkommen/Kopf bei den oben angeführten Förderrichtlinien sowie die 
Inkrafttretungsklausel – wie nachstehend ausgeführt – anzupassen: 
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1. Förderung der Nachmittagsbetreuung in NÖ Landeskindergärten der 
Marktgemeinde Perchtoldsdorf 
 
a) Die Tabelle „monatlich zumutbare Kostenbeiträge gültig ab 1. Jänner 2021“ in § 2 Abs 4 
der Richtlinie für die Förderung der Nachmittagsbetreuung in NÖ Landeskindergärten der 
Marktgemeinde Perchtoldsdorf lautet neu wie folgt: 
 
„Gewichtetes Monatsbrutto- Zumutbarer monatlicher Kostenbeitrag 
einkommen/Kopf in EUR der Eltern (Erziehungsberechtigten) in EUR 
 
von bis ab 60 Std/M bis 60 Std/M bis 40 Std/M bis 20 Std/M 
bis 647,99 31,00 27,50 21,50 15,50 
 648,00 678,99 36,00 32,00 25,00 18,00 
 679,00 709,99 41,00 36,50 28,50 20,50 
 710,00 740,99 46,00 41,00 32,00 23,00 
 741,00 771,99 51,00 45,50 35,50 25,50 
 772,00 802,99 56,00 50,00 39,00 28,00 
 803,00 833,99 61,00 54,50 42,50 30,50 
 834,00 864,99 66,00 59,00 46,00 33,00 
 865,00 895,99 71,00 63,50 49,50 35,50 
 896,00 926,99 76,00 68,00 53,00 38,00 
 927,00 957,99 81,00 72,50 56,50 40,50 
 958,00 988,99 86,00 77,00 60,00 43,00 
 989,00 1.019,99 91,00 81,50 63,50 45,50 
1.020,00 1.050,99 96,00 86,00 67,00 48,00 
1.051,00 1.079,99 101,00 90,50 70,50 50,50 
ab 1.080,00  106,00 95,00 74,00 53,00“ 
 
 
b) § 7 Inkrafttreten lautet neu wie folgt: 
 
„Die Tabelle „monatlich zumutbare Kostenbeiträge gültig ab 1. Jänner 2021“ in § 2 Abs 4 
dieser Richtlinie wurde vom Gemeinderat der Marktgemeinde Perchtoldsdorf in der Sitzung 
am 15. Dezember 2021, TOP 24, neu beschlossen, und ist erstmalig für Ansuchen, die ab 
dem 1. Jänner 2022 gestellt werden, anzuwenden. 
 
Für Ansuchen, die bis inkl. 31. Dezember 2021 gestellt werden, ist die Tabelle „monatlich 
zumutbare Kostenbeiträge gültig ab 1. Jänner 2021“ in § 2 Abs 4 dieser Richtlinie in der 
Fassung lt. Verfügung des Bürgermeisters a.D. Martin Schuster vom 31. März 2020 gemäß § 
38 Abs 3 und 4 NÖ Gemeindeordnung 1973 und berichtet im Gemeinderat am 29. April 2020 
unter TOP 2, weiterhin anzuwenden. Nach Ablauf des 31. Dezember 2021 tritt diese Tabelle 
außer Kraft. Alle übrigen Bestimmungen bleiben unverändert aufrecht.“ 
 
 
2. Schulgeldermäßigungen der Franz Schmidt-Musikschule 
 
a) Die Tabelle in TZ 2.2.2 der Richtlinien für Schulgeldermäßigungen der Franz Schmidt-
Musikschule lautet neu wie folgt: 
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„Gewichtetes Monats- 
bruttoeinkommen/Kopf 


Schulgeld- 
ermäßigung 


 bis 647,99 EUR 50,00 % 
von 648,00 EUR bis 792,99 EUR 37,50 % 
von 793,00 EUR bis 936,99 EUR 25,00 % 
von 937,00 EUR bis 1.079,99 EUR 12,50 % 
 ab 1.080,00 EUR 00,00 %“ 


 
 
b) TZ 7.1 der Schlussbestimmungen lautet neu wie folgt: 
 
„Die Tabelle in TZ 2.2.2 dieser Richtlinien wurde vom Gemeinderat der Marktgemeinde 
Perchtoldsdorf in der Sitzung am 15. Dezember 2021, TOP 24, neu beschlossen, und ist 
erstmalig für Ansuchen, die ab dem 1. Jänner 2022 gestellt werden, anzuwenden. 
 
Für Ansuchen, die bis inkl. 31. Dezember 2021 gestellt werden, ist die Tabelle in TZ 2.2.2 
dieser Richtlinien in der Fassung lt. Verfügung des Bürgermeisters a.D. Martin Schuster vom 
31. März 2020 gemäß § 38 Abs 3 und 4 NÖ Gemeindeordnung 1973 und berichtet im 
Gemeinderat am 29. April 2020 unter TOP 2, weiterhin anzuwenden. Nach Ablauf des 31. 
Dezember 2021 tritt diese Tabelle außer Kraft. Alle übrigen Bestimmungen bleiben 
unverändert aufrecht.“ 
 
 
3. Schulstarthilfe der Marktgemeinde Perchtoldsdorf 
 
a) In § 3 Abs 2 der Richtlinie für die Schulstarthilfe der Marktgemeinde Perchtoldsdorf lautet 
der erste Satz neu wie folgt: 
 
„Die Schulstarthilfe wird bis zu einem gewichteten Monatsbruttoeinkommen pro Kopf von 
1.079,99 EUR gewährt.“ 
 
b) § 7 Inkrafttreten lautet neu wie folgt: 
 
„§ 3 Abs 2 erster Satz dieser Richtlinie wurde vom Gemeinderat der Marktgemeinde 
Perchtoldsdorf in der Sitzung am 15. Dezember 2021, TOP 24, neu beschlossen und ist für 
Anträge, die ab dem 1. Jänner 2022 gestellt werden, anzuwenden. 
 
Für Anträge, die bis inkl. 31. Dezember 2021 gestellt werden, ist § 3 Abs 2 erster Satz dieser 
Richtlinie in der Beschlussfassung des Gemeinderats der Marktgemeinde Perchtoldsdorf 
vom 22. September 2021, TOP 20, weiterhin anzuwenden. Nach Ablauf des 31. Dezember 
2021 tritt § 3 Abs 2 erster Satz dieser Richtlinie außer Kraft. Alle übrigen Bestimmungen 
bleiben unverändert aufrecht.“ 
 
 
4. Mietzinsförderung bei Wohnungen der Perchtoldsdorfer Immobilien GmbH 
 
a) Die Tabelle in TZ 2.4 der Richtlinien für die Mietzinsförderung bei Wohnungen der 
Perchtoldsdorfer Immobilien GmbH lautet neu wie folgt: 
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„Gewichtetes Monats- 
bruttoeinkommen/Kopf Mietzinsförderung 


 bis 647,99 EUR 50,00 % 
von 648,00 EUR bis 792,99 EUR 37,50 % 
von 793,00 EUR bis 936,99 EUR 25,00 % 
von 937,00 EUR bis 1.079,99 EUR 12,50 % 
 ab 1.080,00 EUR 00,00 %“ 


 
b) TZ 6 Schlussbestimmungen lautet neu wie folgt:  
 
„Die Tabelle in TZ 2.4 dieser Richtlinien wurde vom Gemeinderat der Marktgemeinde 
Perchtoldsdorf in der Sitzung am 15. Dezember 2021, TOP 24, beschlossen und ist für 
Anträge um Mietzinsförderung, die ab dem 1. Jänner 2022 gestellt werden, anzuwenden. 
 
Für Anträge, die bis inkl. 31. Dezember 2021 gestellt werden, ist die Tabelle in TZ 2.4 dieser 
Richtlinien in der Beschlussfassung des Gemeinderats der Marktgemeinde Perchtoldsdorf 
vom 23. September 2020, TOP 22, weiterhin anzuwenden. Nach Ablauf des 31. Dezember 
2021 tritt diese Tabelle außer Kraft. Alle übrigen Bestimmungen bleiben unverändert 
aufrecht.“ 
 
 
gf GRin Daniela Rambossek stellt folgenden  


 
Antrag 


 
 


Der Gemeinderat beschließt
 


 
die im Sachverhalt unter 1. bis 4. ausgeführten Änderungen hinsichtlich des gewichteten 
Monatsbruttoeinkommens/Kopf sowie der Inkrafttretungsklausel bei 
 


− der Richtlinie für die Förderung der Nachmittagsbetreuung in NÖ Landeskindergärten 
der Marktgemeinde Perchtoldsdorf, 


− den Richtlinien für Schulgeldermäßigungen der Franz Schmidt-Musikschule, 
− der Richtlinie für die Schulstarthilfe der Marktgemeinde Perchtoldsdorf sowie 
− den Richtlinien für die Mietzinsförderung bei Wohnungen der Perchtoldsdorfer 


Immobilien GmbH. 
 
Diese Änderungen treten für Anträge bzw. Ansuchen, die ab 1. Jänner 2022 gestellt werden, 
in Kraft. 
 
Für Anträge bzw. Ansuchen, die bis inkl. 31. Dezember 2021 gestellt werden, sind die 
gegenständlichen Richtlinien in der zuletzt gültigen Fassung anzuwenden. 
 
Klimarelevanz: neutral 





		TOP 24

		Betrifft Anpassung des gewichteten Monatsbruttoeinkommens/Kopf bei diversen Förderungen der Marktgemeinde Perchtoldsdorf
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TOP 25 
 
Betrifft Freiwillige Feuerwehr, Katastrophendiensthalle, Finanzierung 
 
 
Sachverhalt
 
Die FF Perchtoldsdorf verfolgt seit dem Jahr 2018 (Baueinreichung) die Errichtung einer 
Katastrophendiensthalle am Standort in der Donauwörter Straße 29. Grundeigentümerin 
dieser Liegenschaft ist die Perchtoldsdorfer Immobilien GmbH. Die Marktgemeinde 
Perchtoldsdorf als Mieterin stellt der FF Perchtoldsdorf diese Liegenschaft zur Nutzung zur 
Verfügung. Aufgrund der einschlägigen Bestimmungen des NÖ Feuerwehrgesetzes 2015 hat 
die Gemeinde die zur Besorgung der Aufgaben der örtlichen Feuer- und Gefahrenpolizei 
erforderlichen Aufwendungen, Einrichtungen und Geräte zur Verfügung der Freiwilligen 
Feuerwehr zu halten. 
 
Die FF Perchtoldsdorf holte im Vorfeld die nachstehenden Angebote ein. 
 
DIPL.ING.PRÜGGER Baumeister & Bauträger GmbH 
Föllingerstraße 9n, 8044 Graz-Mariatrost 
590.787,60 EUR inkl. USt. lt. Angebot vom 17. August 2021 
 
Steirerhaus Teubl & Teubl Baugesellschaft m.b.H. 
Großpesendorf 40, 8211 Großpesendorf 
598.699,26 EUR inkl. USt. lt. Angebot 2100257 vom 9. August 2021 
 
Gerhard Glettler GmbH 
Arzberg 119, 8162 Arzberg 
617.448,40 EUR inkl. USt. lt. Angebot vom 1. September 2021 
 
Die FF Perchtoldsdorf entschied sich nach eingehender inhaltlicher Prüfung für das Angebot 
der Gerhard Glettler GmbH, da ihr dieses am besten geeignet erschienen ist. Die 
Beauftragung erfolgte im Einvernehmen mit der Grundeigentümerin. 
 
Dem Immobilienbeirat wurde über das Projekt in der Sitzung am 14. September 2021 
berichtet und zustimmend zur Kenntnis genommen. In der Sitzung am 9. Dezember 2021 
erfolgte eine Information über den Finanzierungsvorschlag sowie über den bisherigen 
Projektverlauf. 
 
Nach Beauftragung und Leistung der Anzahlung wurden im Zeitraum Oktober bis November 
2021 die Aushubarbeiten durchgeführt, die Fundamentplatte hergestellt sowie die 
Regenwasser Versickerungsanlage versetzt. Die FF Perchtoldsdorf hat bis dato nachweislich 
insgesamt 225.000,00 EUR an den Auftragnehmer geleistet. 
 
Die Katastrophendiensthalle soll nach Fertigstellung im Lauf des 1. Halbjahres 2022 als 
zentrale und ordnungsgemäße Lagerstätte von Einsatzmittel dienen, um diese im Krisenfall 
schnell und effizient in den Einsatz bringen zu können. 
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Die Finanzierung der Gesamtkosten von rd. 618.000 EUR inkl. USt. soll zu je 50 % von der 
FF Perchtoldsdorf sowie von der Marktgemeinde Perchtoldsdorf getragen werden. 
 
Die Mittelaufbringung des Anteils der Marktgemeinde Perchtoldsdorf von 319.000,00 EUR 
inkl. USt. stellt sich folgendermaßen dar: 
 
 92.700,00 EUR Mittel des KIG 2020, diese sind dann gänzlich aufgebraucht; 
 100.000,00 EUR Bedarfszuweisungsmittel des Landes NÖ; 
 116.300,00 EUR Darlehensaufnahme, Laufzeit 20 Jahre. 
 
Bezüglich der Darlehensaufnahme wird auf den Antrag zu TOP 16 der heutigen Sitzung des 
Gemeinderats verwiesen. 
 
Unabhängig von der beschriebenen Aufteilung der Gesamtkosten ist festzuhalten, dass die 
Katastrophendiensthalle in das Rechenwerk der Perchtoldsdorfer Immobilien GmbH 
aufgenommen wird und damit ins Eigentum und Vermögen dieser Gesellschaft übergeht. 
 
Ferner ist darauf hinzuweisen, dass Freiwillige Feuerwehren als Körperschaften des 
öffentlichen Rechts der Vorsteuerabzug nicht gestattet ist. Demnach ist die Umsatzsteuer 
auch auf Ebene der Perchtoldsdorfer Immobilien GmbH und jener der Marktgemeinde 
Perchtoldsdorf sowohl zahlungs- als auch budgetwirksam. 
 
Die Bedeckung der auf die Marktgemeinde Perchtoldsdorf entfallenden 50 % der 
Gesamtkosten, d.s. 319.000,00 EUR inkl. USt., erfolgt auf der VA-Stelle 5/164121-0100/786 
im Wege des VA 2022 und soll der Perchtoldsdorfer Immobilien GmbH in Form eines 
Kostenersatzes zur Verfügung gestellt werden. 
 
 
gf GR Josef Schmid stellt folgenden  


 
Antrag 


 
 


Der Gemeinderat beschließt
 


 
die Übernahme von 50 % der Gesamtkosten, d.s. 319.000,00 EUR inkl. USt., für die 
Errichtung der Katastrophendiensthalle der FF Perchtoldsdorf. Die Mittelaufbringung erfolgt 
aus den Mitteln des KIG 2020 (92.700 EUR), aus einer Bedarfszuweisung des Landes NÖ 
(100.000 EUR) sowie aus einer Darlehensaufnahme (116.300 EUR). 
 
Die Bedeckung erfolgt auf der VA-Stelle 5/164121-0100/786 im Wege des VA 2022 und soll 
der Perchtoldsdorfer Immobilien GmbH in Form eines Kostenersatzes vom maximal 
319.000,00 EUR inkl. USt. zur Verfügung gestellt werden. Ein neuerlicher Beschluss für den 
Kostenersatz selbst ist somit nicht mehr erforderlich. 
 
Klimarelevanz: neutral 
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TOP 26 
 
Betrifft Abschluss Werkvertrag für die Betreuung des gemeindeeigenen 


Waldes 
 
 
Sachverhalt
 
Der Gemeinderat der Marktgemeinde Perchtoldsdorf genehmigte in der Sitzung am 29. 
September 1983, TOP 36, den Abschluss eines Konsulentenvertrages für die Betreuung des 
gemeindeeigenen Waldes mit Herrn Ing. Guido Dzerowicz. Dieser Vertrag wurde im 
September 2021 seitens der Marktgemeinde Perchtoldsdorf fristgerecht zum 31. Dezember 
2021 gekündigt. 
 
Um die durchgängige Bewirtschaftung des Gemeindewaldes sicherzustellen, soll nunmehr 
mit Herrn Ing. Markus Köhler, Bründlstraße 5, 2472 Prellenkirchen, geprüfter Förster und 
Bediensteter der Bezirkshauptmannschaft Baden, ein Werkvertrag abgeschlossen werden. 
Der Werkvertrag liegt diesem Antrag als wesentlicher Bestandteil bei, die Eckpunkte lauten 
wie folgt: 
 
Vertragsbeginn: 1. Jänner 2022; 
Vertragsdauer: unbestimmt; 
Kündigungsfrist: drei Monate, jeweils zum Monatsletzten, von beiden Vertragsparteien 


kündbar; 
Vertragsinhalt: diverse Leistungen betreffend Hilfe in Rechtsfragen, betriebs- und 


forstwirtschaftliche Belange sowie Kommunikation; 
Honorar: pauschaliert, EUR 30,00 pro Hektar, bei zu betreuenden 365 Hektar beträgt 


das Pauschale EUR 10.950,00 p.a.; 
Wertsicherung: Verbraucherpreisindex 2020, Ausgangsmonat Jänner 2022; 
Verrechnung: quartalsweise durch vom Auftragnehmer zu legende Rechnungen samt 


Leistungsnachweis. 
 
Die Bedeckung erfolgt auf der VA-Stelle 1/8660-7280 und ist ab dem VA 2022 
sicherzustellen. 
 
gf GR Josef Schmid stellt folgenden  


 
Antrag 


 
Der Gemeinderat beschließt
 
den Abschluss des diesem Antrag als wesentlicher Bestandteil beiliegenden Werkvertrages 
mit Herrn Ing. Markus Köhler, Bründlstraße 5, 2472 Prellenkirchen, beginnend ab 1 Jänner 
2022, auf unbestimmte Zeit und zu den darin festgehaltenen Bedingungen. 
Die Bedeckung erfolgt auf der VA-Stelle 1/8660-7280 und ist ab dem VA 2022 sicherzustellen. 
 
Klimarelevanz: positiv, da ein sach- und fachgerecht bewirtschafteter Waldbestand dazu 
imstande ist, CO2 zu speichern und damit zum Klimaschutz beizutragen. 
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Werkvertrag 
 


abgeschlossen zwischen 
 
Marktgemeinde Perchtoldsdorf 
Marktplatz 11 
2380 Perchtoldsdorf 
im Folgenden kurz Auftraggeberin genannt 
 
und 
 
Herrn  
Ing. Markus Köhler 
Bründlstraße 5 
2472 Prellenkirchen 
im Folgenden kurz Auftragnehmer genannt. 
 
 


Präambel: 
Für die vertraglichen Beziehungen zwischen dem Auftragnehmer und der 
Auftraggeberin gilt ausschließlich dieser Werkvertrag. Mangels Vorliegens eines 
Dienstverhältnisses sind auf das Vertragsverhältnis weder die Bestimmungen des 
NÖ Gemeinde-Vertragsbedienstetengesetzes 1976, in der gültigen Fassung, noch 
jene des Bundesgesetzes vom 11. Mai 1921 über den Dienstvertrag der 
Privatangestellten (Angestelltengesetz), BGBl. Nr. 292/1921 in der gültigen Fassung 
anzuwenden. 
 
Entsprechend dieser Vorbemerkung gilt nachstehendes zwischen den Vertragsteilen 
als vereinbart: 
 


1. Vereinbarung über die zu erbringenden Leistungen und Ergebnisse 
 
Der Auftragnehmer wird für die Auftraggeberin folgende Leistungen erbringen: 
 
1. Hilfe in Rechtsfragen:  


• Forstgesetz 
• Naturschutzgesetz 
• Biosphärenpark-Gesetz 
• NÖ Jagdgesetz 
• Behördenwege betreffend Gemeindewald 
• Verfahren betreffend Gemeindewald 
• Forstliche Förderung 
• Agrarfachliche Betreuung, sofern notwendig (NÖ KFlSchG, NÖ FeldschutzG ) 


 
 
 
 







Werkvertrag 
Marktgemeinde Perchtoldsdorf/Ing. Köhler  Seite 2 von 4 


Betriebswirtschaft:   
• Aufforstung 
• Kulturpflege  
• Dickungspflege und Durchforstung  
• Holznutzung (Hiebsatzberechnung) 
• Organisation und Überwachung des Einsatzes von 


Schlägerungsunternehmen  
• Holzvermarktung 
• Organisation von Verkauf und Abfuhr des Holzes 
• Kontrolle der Holzabrechnung  


 
Forstaufsicht:  


• Forstschutz  
• Vereidigung als Forstaufsichtsorgan 
• Unterstützung in Jagdangelegenheiten  
• Hilfestellung bei der Umsetzung von Projekten: z.B. Wander- und Reitwege 
• Mitwirkung bei Erstellung u. Umsetzung eines ev. Waldentwicklungskonzepts 
• Kontrolle der Wanderwege hinsichtlich gefährlicher Bäume (mindestens 1x 


jährlich und nach Sturmereignis) -> Baumsicherheitskontrolle mit Protokoll 
betreffend Gemeindewald 


 
Kommunikation 


• forst-/naturschutzrechtliche Beantwortung von Anfragen betreffend 
Gemeindewald 


 
2. Auftragsdurchführung 


 
2.1. Der Auftragnehmer erklärt, als geprüfter Förster befugt zu sein, die 
entsprechenden Tätigkeiten durchzuführen.  
 
2.2. Der Auftragnehmer wird die ihm übertragenen Aufgaben überwiegend in eigenen 
Räumlichkeiten durchführen.  
 
2.3. Eine arbeitsbezogene Weisungsbefugnis der Auftraggeberin besteht nicht. 
Dessen ungeachtet ist bei Bedarf hinsichtlich der sachlichen und fachlichen 
Ausgestaltung des Auftrages das Einvernehmen mit der Auftraggeberin herzustellen. 
 
2.4. Der Auftragnehmer ist an keine bestimmten Dienstzeiten gebunden, er ist aber 
verpflichtet, die ihm übertragenen Aufgaben termingerecht zu erledigen. 
 
2.5. Der Auftragnehmer hat die übertragenen Aufgaben selbst durchzuführen und ist 
nur mit Zustimmung der Auftraggeberin berechtigt, sich vertreten zu lassen. 
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3. Honorar 
 
3.1.Höhe und Fälligkeit des Honorars 
 
Höhe: 
 
Für die vereinbarte Tätigkeit wird pro Jahr ein Pauschale von EUR 30,00 pro Hektar 
vereinbart. Das ergibt für 365 Hektar ein Pauschale von EUR 10.950,00 pa. 
 
Das Pauschale ist wertgesichert. Zur Berechnung der Wertsicherung dient der von 
Statistik Austria verlautbarte Verbraucherpreisindex 2020 oder ein an seine Stelle 
tretender Index. Ausgangsbasis für die Wertsicherungsberechnung ist die für den 
Monat Jänner 2022 verlautbarte Indexzahl. 
 
Fälligkeit: 
 
Über die erbrachten Leistungen legt der Auftragnehmer quartalsmäßig 
buchungsfähige Fakturen. Die Auszahlung des Honorars erfolgt bei mängelfreier 
Leistung binnen 14 Tagen nach Zugang der Faktura. 
 
Anlässlich der quartalsmäßigen Fakturen ist auch eine entsprechende 
Tätigkeitsaufzeichnung und Zuordnung zum Leistungskatalog (siehe Pkt 1.) zu 
übermitteln. 
 
Der Auftragnehmer leistet der Auftraggeberin Gewähr für die mängelfreie Erfüllung 
des Auftrages. Der Anspruch auf das vereinbarte Honorar entsteht erst mit der 
Übergabe des vollendeten Werkes bzw. der vollständigen Erfüllung des Auftrages. Ist 
die beauftragte Leistung als unteilbarer Auftrag anzusehen und unterbleibt die 
vollständige Ausführung, sind allenfalls vorab bezahlte Beträge vom Auftragnehmer 
zurückzuerstatten. 


4. Abgaben und Sozialversicherung 
 
Da es sich bei der gegenständlichen Vereinbarung um einen Werkvertrag handelt, 
unterliegt die ordnungsgemäße Versteuerung des Honorars dem Auftragnehmer. Es 
erfolgt kein Lohnsteuerabzug. 
 
Für die allfällige Abfuhr von Sozialversicherungsbeiträgen bzw. den Abschluss von 
Pflichtversicherungen (SVS) hat der Auftragnehmer ebenfalls selbst zu sorgen. 
 


5. Dauer und Beendigung 
 
5.1. Das Vertragsverhältnis beginnt mit 01. Jänner 2022 und wird auf unbestimmte 
Dauer abgeschlossen. 
 
5.2. Das Vertragsverhältnis kann von beiden Vertragsparteien unter Einhaltung einer 
Kündigungsfrist von drei Monaten zum jeweils Monatsletzten gelöst werden. 
 
5.3. Auftraggeberin und Auftragnehmer sind beiderseits berechtigt, das 
Vertragsverhältnis aus wichtigem Grund mit sofortiger Wirkung für beendet zu 
erklären. Insoweit eine solche Beendigung für den jeweils anderen Vertragspartner 
einen Schaden herbeizuführen geeignet ist und es dem beendigungswilligen 
Vertragspartner zumutbar ist, zur Abwendung eines derartigen Schadens das 
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Vertragsverhältnis noch während angemessener Frist fortzusetzen, ist er dazu auch 
verpflichtet, widrigenfalls allfällige Ansprüche aus dem Titel des Schadenersatzes 
gegen ihn gestellt werden können. 


 
 


6. Sonstiges 
 


6.1. Dieser Werkvertrag unterliegt österreichischem Recht. 
 
6.2. Es wird festgehalten, dass arbeitsrechtliche Bestimmungen auf das vorliegende 
Vertragsverhältnis keine Anwendung finden. 
 
6.3. Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen zu ihrer 
Rechtswirksamkeit der Schriftform. Mündliche Nebenabreden bestehen nicht.  
 
6.4. Sollte dieser Vertrag oder Teile davon, aus welchem Grund auch immer, 
unwirksam sein, so verpflichten sich beide Vertragsteile unverzüglich solche 
Vereinbarungen zu treffen, die den unwirksamen rechtlich und wirtschaftlich am 
nächsten kommen. 


 
 
 
Perchtoldsdorf, am 
 


Für die Auftraggeberin: 


Vizebürgermeister Die Bürgermeisterin:  
 
------------------------------------ ----------------------------------- 
Christian APL Andrea KÖ 


 
Der Auftragnehmer: 


 
----------------------------------------------- 


Ing. Markus KÖHLER 
Genehmigt in der Sitzung des Gemeinderates am 15.12.2021: 


 
Gemeinderätin: gf.Gemeinderat: 
 
----------------------------------- ----------------------------------- 
Ing. Susanne GIFFINGER                   Mag. Wolfgang HUSSIAN 


 





		abgeschlossen zwischen
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Betrifft Kanalbauprogramm 2022 1.Teil 
 
 
Sachverhalt
Im 1.Teil des Kanalbauprogrammes 2022 sind folgende Arbeiten geplant: 
 
VA 1/851000-004000 Wasser- u. Abwasserbauten und Anlagen: 
diverse Einzelhausanschlüsse im Ortsgebiet 
diverse Kanalinstandsetzungsarbeiten 
Auswechslung schadhafter Schachtabdeckungen 
Ankauf von Schachtabdeckungen      € 70.000,00 
 
VA 1/851000-002200 Künetteninstandsetzungen 
diverse Kanalkünetteninstandsetzungen im Ortsgebiet   € 30.000,00 
 
    
 
851096 Kanalbau BA 24 
VA 5/851096-004100 Hausanschlüsse     €   30.000,00 
VA 5/851096-004500 Fäkal- u. Regenwasserkanal    € 275.000,00 
VA 5/851096-004600 Planung: Detailplanung, Bauaufsicht, 
         Mithilfe bei Abrechnung   €   30.000,00 
 
 
gf GRin Gabriele Wladyka stellt folgenden  


 
Antrag 


 
 


Der Gemeinderat beschließt den 1. Teil des Kanalbauprogrammes 2022 laut Sachverhalt. 
Die Bedeckung erfolgt auf den im Sachverhalt angeführten VA-Stellen vorbehaltlich der 
Genehmigung des Voranschlages. 
 


Klimarelevanz: positiv, weil durch Reparaturen und Kanalsanierungsarbeiten die mögliche 
Umweltbelastung sinkt. 
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